
Nebeneinkünfte während des REF´s
Beitrag von „alias“ vom 19. Oktober 2004 22:02

Du bist verbeamtet - und somit verpflichtet, deine gesamte Kraft dem Wohle des Volkes zu
widmen. 

Heisst: Für jede Nebentätigkeit muss eine Genehmigung beantragt werden.
Tätigkeiten, die deinem pädagogischen Profil entsprechen (Nachhilfe, Volkshochschule etc.)
sind jedoch nur eingeschränkt genehmigungspflichtig, bzw. müssen in der Regel von der
Dienststelle genehmigt werden.
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